
Name, Vorname

Straße, Nr.

PLZ, Wohnort

❏ Sie erhalten das Monatsprogramm auf dem Postweg 
❏ Bitte senden Sie mir das Monatsprogramm als PDF-Datei 

Beitrittserklärung zum
Verein zur Förderung der Kinokultur e.V.

Schlossberg 20  |  75175 Pforzheim  |  Fax: 07231 5661978

E-Mail

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift Kontoinhaber/in

*  Die Belastungs-Lastschriften erfolgen jeweils in der letzten Februarwoche. Sie können 
innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum die Erstattung des Belastungs-
betrags verlangen. Es gelten dabei die mit ihrem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO für Vereinsmitglieder    –    siehe Rückseite  – 

Einzugsermächtigung / SEPA-Lastschriftmandat 
für den Mitgliedsbeitrag:
Verein zur Förderung der Kinokultur e.V. 
Schlossberg 20  |  75175 Pforzheim
Gläubiger-Ident-Nr. DE20ZMV00001057685

Hiermit ermächtige* ich den Verein zur Förderung der Kinokultur e.V. 

zur Abbuchung des Jahresbeitrages von meinem Konto:

❏ Jahresbeitrag von  40 € 
❏ Jahresbeitrag von  40 €  +              €  Spende

BIC

IBAN



Beitrittserklärung zum
Verein zur Förderung der Kinokultur e.V.

Schlossberg 20  |  75175 Pforzheim  |  Fax: 07231 5661978

Datenschutzhinweis nach Art. 13 DSGVO für Ver-
einsmitglieder des Vereins zur Förderung der 
Kinokultur e.V.
Der Verein zur Förderung der Kinokultur e.V. erhebt und speichert 
nur Daten, die für die Mitgliederverwaltung erforderlich sind sowie 
zur Wahrung seiner berechtigten Interessen. Dies sind zunächst Ihre 
Angaben zur Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, 
Telefonverbindung, E-mail-Adresse und Kontodaten). Diese Informa-
tionen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Die 
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 
geschützt. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 
1b) und Abs. 1f) DSGVO. Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer 
Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen, 
ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den 
Basistarifen entstehen.

Der Verein übermittelt keinerlei Daten der Mitglieder an Dritte.

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Zwecke ihrer Verarbei-
tung nicht mehr erforderlich sind. Die personenbezogenen Daten 
eines austretenden Mitglieds werden am Ende des Austrittsjahres im 
EDV-System gelöscht. Ihre Daten welche die Vereinskassenverwal-
tung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmun-
gen bis zu zehn Jahre, nach dem Austritt durch den Vorstand, 
aufbewahrt.
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte 
Verarbeitung Ihrer Daten obliegt dem Vorstand des Vereins zur 
Förderung der Kinokultur e.V.

Auskunftsrecht
Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu 
beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder 
bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu 
fordern. Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde zu.


